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Jahresübersicht 9.  

Januar 3.0 .  |  S. 96 
Fallgespräche für Betreuungsassistenten, Kurs 4248 
 

9.0 .  |  S. 54 
Gerontopsychatrische Krankheitsbilder – Depressionen 
und Suizid, Kurs 338 
 

25.0 .  |  S. 08 
Praxisorientierte Büroorganisation, Kurs 4260 
 

30.0 .  |  S. 29 
Haftungsrecht für Pflegende, Kurs 422  
 
 
 
06.02.  |  S. 99 
Kreative Dekorationen: Frühlingserwachen  rund um die 
Zwiebel, Kurs 4223 
 

09.02.  |  S. 70 
Wundmanagement, Kurs 42 6 
 

3.02.  |  S. 20 
Alltagsbegleiter/ in  Basisqualifikation, Kurs 9 9 
 

3. und 4.02.  |  S. 34 
Gut vorbereitet in die MDK Begehung, Kurs 42 8 
 

27.02.  |  S. 8 
Praxisanleiter/ in in der Pflege, Kurs 8 3 

Februar 
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27.02.  |  S. 85 
Aktivierungsangebote für Menschen mit Demenz  
Teil 2, Kurs 4272 
 

28. und 29.02.  |  S. 45 
Beratung in der ambulanten Pflege, Kurs 4234 
 

29.02.  |  S. 42 
Kundenorientierung im Pflegeprozess, Kurs 4222 
 
 
 
05. und 06.03.  |  S. 60 
Expertenstandard kurz + knapp  Thema Dekubitus, 
Sturz, Schmerz ( ), Kurs 4236 

 

06. und 07.03.  |  S. 30 
Hausinterne Fortbildungen: Konzeption und Durchfüh
rung, Kurs 42 7 
 

08.03.  |  S. 43 
Ethik in der Pflege, Kurs 4252  
 

09.03.  |  S. 96 
Fallgespräche Betreuungsassistenten, Kurs 4249  
 

2.03.  |  S. 98 
Gemeinsam Schönes erschaffen: Arbeiten mit Filz  ein 
Fest für die Sinne, Kurs 4225 
 

März 

Februar 
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Jahresübersicht 9.

5.03. | S. 55
Gerontopsychatrische Krankheitsbilder Neurosen und
Schizophrenie, Kurs 339

9.03. | S. 09
EDV: Word inkl. PowerPoint 20 0, Kurs 4266

9., 20. und 2 .03. | S. 68
Kompaktseminar Hygiene, Kurs 427

20.03. | S. 77
Suppen, Pürees, Smoothie und Co. Ernährung bei
Schluckstörungen, Kurs 4228

20.03. | S. 0
EDV: Excel 20 0, Kurs 4268

2 .03. | S. 9
Betreuung von Menschen mit schwerer Demenz und star
ken Bewegungseinschränkungen, Kurs 4256

27. und 28.03. sowie 6.05. | S. 72
Kinästhetik Grundkurs, Kurs 4230

28.03. | S. 62
Ulcus Cruris (Wundexperte Teil 2), Kurs 4242

29.03. | S. 32
MDK Mit dem Gutachter eine Sprache sprechen,
Kurs 42 5

März 
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6.04.  |  S. 22 
Qualifizierung zur Betreuungsassistenz, Kurs 9003 
 

6.04.  |  S. 6 
Weiterbildung zur Pflegedienstleitung/Bereichsleitung 
in der ambulanten, teil– oder stationären Altenhilfe, 
Kurs 5  
 

9.04.  |  S. 78 
Sprach– und Schluckstörungen im Alter und bei De
menz, Kurs 42 3 
 

23. und 24.04.  |  S. 47 
Konfliktsituationen erfolgreich meistern, Kurs 42  
 
24.04.  |  S. 38 
AAL — Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesun
des und unabhängiges Leben,  Kurs 4275 
 
25.04.  |  S. 46 
Medienkompetenz für soziale Einrichtungen: Heimzei
tung und Pressearbeit, Kurs 423  
 

25.04.  |  S. 40 
Silver Gaming — Spielend Lebensfreude schaffen,  
Kurs 423  
 
 
 
04.05.  |  S. 02 
Transaktionsanalyse, Kurs 4259 

April 

Mai 
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Jahresübersicht 9.

07.05., 08.05. sowie 28.06. | S. 74
Basale Stimulation bei Menschen mit Demenz, Kurs 4208

07.05. | S. 88
Lesen für Senioren für Betreuungsassistenten,
Kurs 4253

09. und 0.05. | S. 60
Expertenstandard kurz + knapp Thema: Dekubitus, Er
nährung, Harinkontinenz (2), Kurs 4237

0.05. | S. 56
Gerontopsychatrische Krankheitsbilder Abhängigkeitser
krankungen, Kurs 340

4.05. | S. 52
Palliative Tage: Kommunikation, Kurs 4262

4.05. | S. 52
Palliative Tage: Recht, Kurs 426

4.05. | S. 52
Palliative Tage komplett, Kurs 4274

5.05. | S. 52
Palliative Tage: Pflege, Kurs 4263

6.05. | S. 52
Palliative Tage: Abschied, Kurs 4264

Mai 
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8.06.  |  S. 86 
Aktivierungsangebote für Männer, Kurs 4247 

9.06.  |  S. 79 
Pflegedokumentation kurz + knapp, Kurs 4235 

25.06.  |  S. 98 
Gemeinsam Schönes erschaffen: Sinn und Eigensinn der 
Materialien Blüten, Lehm und Erde, Kurs 4226 

26.06.  |  S. 92 
Sinnliche Erfahrungen mit Blüten,  Kurs 4240 

06.07. | S. 96
Fallgespräche für Betreuungsassistenten, Kurs 4250

7.07. | S. 05
Gesundheitsprävention: Stressbewältigung und Ent
spannung, Kurs 42 0

0.09.  |  S. 22 
Qualifizierung zur Betreuungsassistenz, Kurs 9004

4./ 5.09., 05./06. 0 und 6./ 7. . | S. 66 
Qualifizierung zum SimA® P Gruppenleiter, Kurs 4239 

Juni 

Juli 

September 

123



12 1224 

Jahresübersicht 9.

7. und 8.09. | S. 60
Expertenstandard kurz + knapp Thema: Dekubitus,
Schmerz, Ernährung, Kurs 4238

9.09. | S. 62
Wundmanagement (Wundexperte Teil ), Kurs 424

20.09. | S. 89
Mit Fingerfood zu mehr Ernährungsqualität,
Kurs 4229

2 .09. | S. 03
Deeskalationstraining, Kurs 4258

24.09. | S. 28
Betreuungsrecht, Kurs 4265

27.09. | S. 75
Aufbautag Basale Stimulation® bei Menschen mit De

menz, Kurs 4255

28.09. | S. 90
Integration ergotherapeutischer Maßnahmen,
Kurs 4209

0 . 0., 02. 0. sowie 22. .  |  S. 73 
Kinästhetik Aufbaukurs, Kurs 4254 

September 

Oktober 
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08. 0. | S. 84
Aktivierungsangebote für Menschen mit Demenz
Teil ( 0 Minuten Aktivierung), Kurs 4273

09. 0. | S. 36
Heimeinzugskonzept Bewohnerorientierung beim
Heimeinzug, Kurs 4232

. 0. | S. 04
Persönlichkeits– und Teamtraining mit dem persolog®
Verhaltensprofil, Kurs 4246

5. 0. | S. 99
Kreative Dekorationen: Winterlich dekorieren stim
mungsvoll und trotzdem sicher, Kurs 4224

5. 0. | S. 4
GPK Weiterbildung zur staatlich anerkannten Fach
kraft für Gerontopsychatrie, Kurs 2

8. 0. | S. 57
Gerontopsychatrische Krankheitsbilder Demenz,
Kurs 34

9. 0. | S. 96
Fallgespräche für Betreuungsassistenten, Kurs 425

22. 0. | S. 62
Diabetisches Fuß Syndrom (Wundexperte Teil 3), Kurs 4243

Oktober 
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Jahresübersicht 9.  

22. 0.  |  S. 37 
Ambulante Organisationsinstrumente in stationären Ein
richtungen gewinnbringend implementieren,  
Kurs 4245 
 

23. 0.  |  S. 3  
Was die PDL wissen muss, Kurs 4220 
 

24. 0.  |  S. 94 
Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität im Alter!, Kurs 42 2 
 

24. 0.  |  S. 87 
Aktivierung mit Spielen  Keine Regel ohne Ausnahme, 
Kurs 4257 
 

25. 0.  |  S. 76 
Heilsame Berührung im Umgang mit Menschen mit De
menz  Therapeutic Touch als Pflegeintervention,  
Kurs 42 4 
 

26. 0.  |  S. 24 
Koordinator/ in Betreutes Wohnen, Kurs 707 
 
 

06. und 07. .  |  S. 93 
Aromakunde und Handmassage für Menschen mit De
menz, Kurs 4207 
 

08. .  |  S. 44 
Ethische Kompetenz als Grundlage pflegerischen Han
delns: Ethische Fallbesprechungen, Kurs 4233 

Oktober 

November 
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2., 3. und 4. . | S. 64
DCM Basic User Seminar, Kurs 42 9

9. . | S. 09
EDV: Word inkl. PowerPoint 20 0, Kurs 4267

20. . | S. 0
EDV: Excel 20 0, Kurs 4269

22. . | S. 62
Palliative Wundversorgung (Wundexperte Teil 4),
Kurs 4244

22. . | S. 95
Zwischen Nähe und Distanz Professionell auftreten
und handeln, Kurs 4270

04. 2.  |  S. 38 
AAL — Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesun
des und unabhängiges Leben, Kurs 4277 

05. 2.  |  S. 40 
Silver Gaming — Spielend Lebensfreude schaffen,  
Kurs 4278 

3. 2.  |  S. 58 
Gerontopsychatrische Krankheitsbilder  Medikamentö
se Therapie gerontopsychatrischer Erkrankungen,  
Kurs 342 

Dezember 

November 
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Teilnahmebedingungen 9.2 

. Voraussetzungen zur Teilnahme 

.   An den Lehrgängen des Wohlfahrtswerks für Baden

Württemberg kann jeder teilnehmen; ein Anspruch 

auf Teilnahme besteht nicht.  

.2  Soweit für einen angestrebten anerkannten Aschluss 

Zugangsvoraussetzungen vorgeschrieben sind, ist 

deren Erfüllung Voraussetzung für die Teilnahme. 

Entsprechendes gilt, wenn eine Förderung nach dem 

Sozialgesetzbuch III in Anspruch genommen werden 

soll.  Die Zugangsvoraussetzungen sind auch vom 

Teilnehmer selbst zu prüfen. Ein Nichtvorliegen der 

Zugangsvoraussetzungen entbindet nicht von der 

Zahlung der Lehrgangsgebühren. 

 

2.  Anmeldung 

 Für jeden Lehrgang ist eine Anmeldekarte auszufül

len. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 

Teilnahmebedingungen an. 

 

3.  Rücktritt 

3.  Rücktritt von Lehrgängen: 

Der Lehrgangsteilnehmer hat das Recht, binnen 

einer Frist von 4 Tagen nach Abschluss des Vertra

ges ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme 

am Lehrgang zurückzutreten. Liegen zwischen 

Vertragsabschluss und Lehrgangsbeginn weniger als 

4 Tage, so endet das Rücktrittsrecht in jedem Falle 

bei Lehrgangsbeginn. Der Rücktritt muss schriftlich 

erklärt und der Verwaltungsstelle des Wohlfahrts

werks für Baden Württemberg, die die Anmeldung 

erhalten hat, zugestellt werden. Teilnehmer an 

beruflichen Bildungsmaßnahmen, die nach dem SGB 

III von der Arbeitsverwaltung gefördert werden, sind 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 

Förderung nicht gewährt wird. Durch den Rücktritt 

entstehen keine Kosten. Die Ablehnung der Förde

rung durch die Arbeitsverwaltung ist nachzuweisen. 

 

3.2  Rücktritt von Einzelfortbildungen:  

Rücktritt von Einzelfortbildungen: Rücktritte können 

bis zur schriftlichen Bestätigung seitens des Wohl

fahrtswerkes kostenlos storniert werden. Bis drei 

Tage vor Seminarbeginn werden 50 % der Teilnah

megebühr fällig, danach wird der gesamte Rech

nungsbetrag fällig.  

 

4.  Fälligkeit der Lehrgangsgebühr und Mahnung  

 Sofern mit der Arbeitsverwaltung für berufliche 

Bildungsmaßnahmen nach dem SGB III keine Direkt

zahlung vereinbart wurde, gelten die folgenden 

Zahlungsbedingungen: 

 

4.   Der Teilnehmer verpflichtet sich zur pünktlichen 

Zahlung der Gebühren. 

4.2  Die Gebühren werden wie folgt fällig: Lehrgangs

gebühren bei Lehrgangsbeginn; Prüfungsgebühren 

bei Anmeldung zur Prüfung; sonstige Gebühren bei 

Leistung. 

4.3  Für Lehrgänge, die länger als drei Monate dauern, 

werden Ratenzahlungen gewährt. Wenn nicht durch 

eine Lehrgangs  bzw. Semesterrechnung anderes 

mitgeteilt wird, gelten folgende Ratenzahlungen als 

vereinbart:  

4.3.   Anzahl der Raten: Lehrgangsdauer in Monaten. 

4.3.2 Höhe des Ratenbetrages: Lehrgangsgebühr dividiert 

durch Anzahl der Raten. 

4.3.3  Fälligkeit der Raten: . Rate bei Lehrgangsbeginn, 

dann jeweils am . des Monats. 

4.3.4  Die Ratenzahlung endet spätestens zum vorgesehe

nen Lehrgangsende. 

4.4  Sind mehr als drei Raten rückständig, erlischt die 

gewährte Ratenzahlung, die noch offene Lehrgangs

gebühr wird sofort fällig (bei mehrsemestrigen 

Lehrgängen die Gebühr für das laufende Semester). 
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4.5  Bei nicht fristgerechter Zahlung wird eine Mahnge

bühr von 2,50  für jede Mahnung und zusätzlich 

eine Verzinsung der ausstehenden Zahlung erhoben. 

4.6  In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen 

erfolgen, die für ihre Wirksamkeit der Schriftform 

bedürfen. 

 

5.  Kündigung 

 Für die Teilnahme an den Lehrgängen gelten  

folgende Kündigungsfristen: 

 

5.   Alle Lehrgänge mit einer Dauer von bis zu drei 

Monaten sind nicht kündbar. Ist eine berufliche 

Bildungsmaßnahme, die nach SGB III gefördert wird, 

in Abschnitte, die kürzer als drei Monate sind, 

unterteilt, ist eine Kündigung zum Ende eines jeden 

Abschnittes möglich. 

5.2  Alle Lehrgänge mit einer Dauer von über drei Mona

ten sind mit einer Frist von sechs Wochen, erstmals 

zum Ende der ersten drei Monate, sodann jeweils 

zum Ende der nächsten drei Monate ohne Angabe 

von Gründen kündbar. 

 Die maßgeblichen Zeitspannen sind grundsätzlich 

vom Beginn des Lehrgangs an zu berechnen, d.h., 

die ersten drei Monate enden mit Ablauf desjenigen 

Tages des dritten Monats, der dem Tag vorhergeht, 

der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tag 

des Lehrgangsbeginns entspricht.  

 Beispiel: Lehrgangsbeginn 03.02.  

Erster Kündigungstermin: 2 .03. zum 02.05. 

Zweiter Kündigungstermin: 2 .06. zum 02.08.  

5.3  Die Kündigung hat schriftlich gegenüber dem 

Wohlfahrtswerk für Baden Württemberg zu erfol

gen. Das Fernbleiben vom Unterricht gilt in keinem 

Fall als Kündigung. Die Lehrkräfte sind zur Entge

gennahme von Kündigungen nicht befugt. 

5.4  Der Teilnehmer ist, solange keine schriftliche Kündi

gung erfolgt, in jedem Fall zur Zahlung der vollen 

Lehrgangsgebühr verpflichtet. Im Falle der Kündi

gung werden die Gebühren bis zum Ende der Kündi

gungsfrist berechnet. 

5.5  Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der 

einschlägigen Rechtsprechung bleibt hiervon  

unberührt. 

 

 Kündigungsregelungen bei Lehrgängen in  

Semesterform: 

5.6  Wird der Teilnehmer zum Ende eines Semesters 

nicht versetzt, wird das Vertragsverhältnis um ein 

weiteres Semester verlängert und der Teilnehmer 

hat das nicht bestandene Semester zu wiederholen. 

Die Semestergebühr ist erneut zu zahlen. Das Ver

tragsverhältnis kann höchstens zweimal wegen 

Nichtversetzung verlängert werden. 

5.7  Der Teilnehmer kann im Falle der Nichtversetzung 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang 

der Mitteilung über die Nichtversetzung die Fort

setzung des Lehrgangs mit sofortiger Wirkung 

kündigen.  

5.8  Nimmt der Teilnehmer an der Versetzungsprüfung 

nicht teil, wird ihm Gelegenheit zur Teilnahme an 

einer Nachprüfung gegeben. Nimmt er auch an 

dieser Nachprüfung nicht teil, hat er das Semester 

bei erneuter Zahlung der Semestergebühren zu 

wiederholen. Besteht er die Nachprüfung nicht, 

kann er die Teilnahme am Lehrgang innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung 

über das Nichtbestehen fristlos kündigen.  

5.9  Die Regelungen zu 5.6 und 5.8 gelten nur insoweit, 

als schulrechtliche Vorschriften oder Vorschriften 

anderer gesetzlich zuständiger Stellen nicht entge

genstehen.  
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Teilnahmebedingungen 9.2 

6 Lehrgangsangebot und nderungen  

6.  Das Wohlfahrtswerk für Baden Württemberg erteilt 

Unterricht im Rahmen des zu Beginn des Lehrgangs 

gültigen Lehrgangsangebots. Das Wohlfahrtswerk 

für Baden Württemberg behält sich nderungen  

vor. Das Lehrgangsziel darf jedoch nicht verändert 

werden. 

6.2 Soweit wesentliche nderungen vor oder während 

des Lehrgangs notwendig werden, sind diese dem 

Teilnehmer schriftlich bekannt zu geben. In diesem 

Falle hat der Teilnehmer das Recht, innerhalb von  

4 Tagen seit Bekanntgabe schriftlich vom Vertrag 

zurückzutreten. Soweit nderungen mit Zustimmung 

der Stellen erfolgen, die für anerkannte Abschlüsse 

(vgl. Ziffer .2) zuständig sind, berechtigen diese 

nicht zum Rücktritt. Das Rücktrittsrecht gemäß 

Ziffer 3 bleibt unberührt. 

6.3 Der Wechsel einer Lehr  bzw. Ausbildungskraft ist 

keine wesentliche nderung in diesem Sinne. 

6.4 Das Wohlfahrtswerk für Baden Württemberg behält 

sich vor, wegen mangelnder Beteiligung oder plötzli

cher Erkrankung von Dozenten sowie sonstigen 

Störungen im Geschäftsbetrieb, die vom Wohlfahrts

werk nicht zu vertreten sind, die im Programm 

angekündigten Lehrgänge abzusagen. Bereits ge

zahlte Gebühren werden erstattet. 

 

7 Pflichten des Teilnehmers  

7.  Der Teilnehmer verpflichtet sich, die am Unter

richtsort geltende Hausordnung zu beachten, An

weisungen der Schulleitung und deren Beauftragten 

zu folgen, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen, 

die für die Feststellung der evtl. Zugangsvorausset

zungen zum Lehrgang und Zugangsvoraussetzungen 

zur Prüfung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig 

und vollständig vorzulegen und die mit diesem 

Vertrag eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten.  

Der Teilnehmer verpflichtet sich, Vorschriften des 

Wohlfahrtswerks für Baden Württemberg und des 

Schulrechts zu beachten und Pflichten im Rahmen 

von Auftragsmaßnahmen für Dritte zu wahren. 

7.2 Teilnehmer, die nachhaltig gegen diese Verpflichtun

gen verstoßen, können vom Unterricht ausgeschlos

sen werden. 

7.3 Dem Wohlfahrtswerk für Baden Württemberg bleibt 

es vorbehalten, Schadenersatzansprüche wegen 

Verstoßes gegen die Verpflichtungen nach Punkt 7.  

geltend zu machen.  

 

8 Haftung bei Unfällen und Diebstahl 

8.  Das Wohlfahrtswerk für Baden Württemberg haftet 

bei Unfällen im Rahmen der gesetzlichen Bestim

mungen. Es haftet nicht für Verlust oder Diebstahl 

eingebrachter Sachen. 

 

9 Nebenabreden 

 Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 
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Anfahrt 9.3 

Seminarräume So finden Sie unser Bildungszentrum 
 

Silberburgstraße 93 

70 76 Stuttgart 

 

 

Linie 2, 4, 9 und 4 

Haltestelle Liederhalle/Berliner Platz 

 

 

Haltestelle Stadtmitte 

 

 

• Parkhaus Tivoli 

• Parkhaus Liederhalle/Bosch Areal 

Stadtbahn/U Bahn 

S Bahn 

Parkmöglichkeiten 
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Anmeldung 

Hiermit melde ich mich für folgende Fortbildung/ en  

verbindlich an: 

 
Kurs: ............................................................................... Nr.: .............. 
Kurs: ............................................................................... Nr.: .............. 
 
Kosten übernimmt Arbeitgeber:     ja           nein 
 
 

Ich bin an Ihrem Kursmaterial interessiert. Bitte senden Sie 
mir entsprechendes Infomaterial an die genannte Adresse. 

 

Rechnungsanschrift (bitte in Druckschrift!) 

 
............................................................................................................................ 
Name/Vorname 

 

............................................................................................................................ 
Funktion 

 

............................................................................................................................ 
Institution 

 

............................................................................................................................ 
Straße 

 

............................................................................................................................ 
PLZ/Ort 

 

............................................................................................................................ 
Telefon/Fax 

 

............................................................................................................................ 
E Mail 

9.4 
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